
Um eine anhaltende

Qualitätskontrolle vom

Beginn der Errichtung eines

Objektes bis hin zur

Bestandsimmobilie zu

erreichen, ist neben dem

kaufmännischen auch das

technische Controlling

notwendig. Das frühzeitige

Erkennen von Schwach-

stellen hilft später

auftretende Folgekosten

zu vermeiden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Controlling
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Das technische Controlling im Fa-
cility-Management bezieht sich einer-
seits auf neue, im Bau befindliche
oder neu errichtete Objekte und an-
dererseits auf die Bestandsimmobi-
lien, deren Unterhaltungserfordernis
erkannt und optimiert werden muß.
Beide Aufgabenbereiche haben ande-
re Schwerpunkte und Inhalte. Ein
lückenloser Anschluß des Con-
trolling der Bestandsimmobilie an
das Baucontrolling stellt den Ideal-
fall dar, der in der Praxis allerdings
noch unerreicht ist.

Baucontrolling
Wichtig ist, daß das Baucon-

trolling baubegleitend abläuft und
nicht erst zum Zeitpunkt der Über-
gabe einsetzt. Folgende Punkte sind
als Mindestanforderungen einer Prü-
fung zu sehen:

1. Gründungsebene
Nach dem Baugrubenaushub ist

die Gründungssohle dahingehend zu
kontrollieren, daß die Annahmen
des Statikers in Bezug auf die Trag-
fähigkeit tatsächlich vor Ort angetrof-
fen werden. Wenn die tatsächlichen
Verhältnisse nicht mit den angenom-
menen Bodenverhältnissen überein-
stimmen, besteht die Gefahr, daß in-
folgedessen unplanmäßige Setzun-
gen mit Rißbildungen entstehen.

2. Dränage
Eine erforderliche Dränage muß

auf eine ordnungsgemäße Installati-
on kontrolliert werden. Die Kontrolle
soll vor dem Einbau der Filterschicht
bzw. der Baugrubenverfüllung statt-
finden.

3. Bauwerksabdichtung
Beim Anlegen des aufgehenden

Mauerwerks muß die horizontale
Abdichtung des Bauwerks geprüft
werden. Abschließend ist die Ab-
dichtung nach Fertigstellung des
Bauwerks, aber noch vor der Bau-
werksverfüllung zu kontrollieren.

4. Konstruktion und Baustoffe
Die Güte des eingebauten Betons

und die Lage und den Umfang der
Stahlbewehrungen gilt es zu kontrol-
lieren. Weiterhin sind die eingebau-
ten Verbindungsmittel und Quer-
schnitte bei den Holzkonstruktionen
zu prüfen. Vor dem Verschließen des
Rohbaus ist es wichtig, daß die ge-
samte Ausführung des Tragwerks mit
der Planung verglichen wird und die
möglichen Änderungen erfaßt und
in den Bestandsunterlagen festgehal-
ten werden. Hieraus sollte für die
Bewirtschaftung im Format DIN A 4
ein Grundrißplan mit den zulässigen
Deckenlasten erarbeitet werden.
Grundsätzlich ist im Zuge dieser Kon-
trollen der Nachweis der verwende-



ten Baustoffqualitäten, z.B. durch Lie-
ferscheinen, Prüfzeugnisse, zu füh-
ren und zu dokumentieren.

5. Dachfläche
Ein großer Teil der Bauschäden

entsteht an Dachkonstruktionen. Be-
sondere Prüfpunkte am geneigten
Dach sind das Unterdach, die Ein-
schnitte und Durchdringungen, wie
z.B. Gauben, Lüftungsrohre und Fen-
ster. Besondere Problempunkte an
Flachdächern sind ebenfalls die Öff-
nungen, z.B. Lichtkuppeln, die
Durchdringungen, Anschlüsse an
aufgehende Bauteile, die Entwässe-
rungseinrichtungen und die Randbe-
reiche, wie z.B. der Attikabereich.

6. Installationen
Vor dem Verschließen des Roh-

baus steht die Bestandserfassung und
die Überprüfung der Verlegung
der Installationen auf Funktionsfä-
higkeit. Wichtig dabei ist die Berück-
sichtigung der Bereiche:
• Brandschutz (Beachtung der
Brandabschnitte) und
• Schallschutz (Vermeidung von
Schallbrücken).

Abschließend sollten die Bestands-
unterlagen inklusive Bestandsunter-
lagen für die Bewirtschaftung mit An-
schluß- und Leistungswerten ergänzt
werden. Insbesondere die hochwer-
tigen technischen Ausrüstungen,
wie Fahrstuhl, Lüftung, Klimaanla-
gen etc., bedürfen einer systemge-
rechten Kontrolle.

7. Innenausbau
Bevor die Wand- und Fußboden-

oberflächen geschlossen werden, ist
der gesamte Ausbau im Hinblick auf
Schall- und Wärmebrücken zu prü-
fen. Ein großer Teil feuchtigkeitsge-
schädigter Konstruktionen hat ihre
Ursache in mangelhaften bzw. feh-
lenden Dampfsperren. Erst nachdem
diese Konstruktionsebenen lückenlos
sind, kann der Innenausbau fertigge-
stellt werden.

8. Endkontrolle
Auf die vorangegangenen Kontrol-

len baut die visuelle Endkontrolle
auf. Dabei kann die Funktion der Hei-
zungs-, Sanitär und Elektroinstalla-
tion sowie die Funktionsfähigkeit der
Fenster, Türen und der Rolläden ge-
prüft werden. Eine intensive Reini-
gung ist für eine umfassende Kon-
trolle Voraussetzung. Im Zuge der
Endkontrolle müssen die Ergebnis-

se der vorangegangenen Zwischen-
kontrollen zusammengefaßt werden.
Dabei sollen auch die Bestandsun-
terlagen systematisch zusammenge-
tragen und kontrolliert werden.

Controlling als Notwendigkeit

Das Controlling gewinnt immer
mehr an Bedeutung, da vom Bau-
ordnungsrecht her Lockerungen mit
einhergehender größerer Bauherren-
verantwortung entstanden sind und
die Prüftätigkeit der Bauordnungs-
behörden eingeschränkt wurde. Dar-
über hinaus ist der Kontrollbedarf
gestiegen, da vermehrt unbekannte
ausländische Baustoffe und Bauver-
fahren zur Anwendung kommen
und die Firmenverantwortung eben-
falls ausgeweitet wurde. Gleichzeitig
ist allerdings der klassische Beauf-
tragungsumfang von Architekten und
Ingenieuren reduziert worden, da
vermehrt durch Festpreisangebote
andere Voraussetzungen gegenüber
den klassischen und gewerkeweisen
Einzelvergaben geschaffen wurden.

Controlling der Bestandsimmobilie

Nicht als technischer Selbstzweck,
sondern aus Gründen der Instandhal-
tungsplanung, Investitionsplanung
und Budgetierung ist es erforderlich,
auch Bestandsimmobilien regelmäßig
zu kontrollieren. Dies dient auch zur
vorbeugenden Schadensverhütung.
Damit man das Ergebnis richtig deu-
ten kann, muß zwischen folgenden
Punkten differenziert werden:
• der Reparatur, wobei die Funkti-
onserhaltung gemeint ist,
• der Sanierung, die vernachlässigte
Reparaturen nachholt und
• der Modernisierung, die gleichzei-
tig eine Anpassung an die Zukunft
beinhaltet.

Das Bestandscontrolling als Vor-
aussetzung der Investitionsplanung
muß darauf Antwort geben, was in 1,
3, 5 und 10 Jahren repariert, saniert
oder modernisiert werden soll. Nur
so kann eine effiziente Aufgabener-
ledigung konsequent geplant und
wirtschaftlich sinnvoll optimiert und
realisiert werden. Eine Synthese aus
kaufmännischen und technischen
Gesichtspunkten ist Ziel jedes Con-
trollings. Damit dieses erreicht wird,
unterliegen folgende Bereiche der
Kontrolle:



1. Bestandsunterlagen: Es muß
geprüft werden, ob die Bestandsun-
terlagen vollständig und aktuell sind,
denn sie bilden die Grundlage eines
Kontrollsystems.

2. Installationen: Man sollte sicher
gehen, daß die notwendigen Pflege-
und Wartungsarbeiten bei den Instal-
lationen durchgeführt werden und
welche Mängel dabei festgestellt wur-
den. Darüber hinaus sind unabhän-
gige Funktionsprüfungen in gewis-
sen Abständen erforderlich.

3. Feuchtigkeitseinwirkungen: Den
größten Verschleiß an einem Bauwerk
verursacht die Feuchtigkeitseinwir-
kung. In ihrem Einfluß stehen insbe-
sondere der Keller- und Dachbereich.
Im Kellerbereich sollte die Funktions-
fähigkeit der Dränage und im Dach-
bereich die Durchdringungen, wie
Entlüftungsrohre, Schornsteine etc.,
und der Öffnungen, wie Lichtkup-
peln, Fenster etc., geprüft werden.

4. Fenster und Türen: Hierbei ist
die Erfordernis eines Schutzanstrichs
zu kontrollieren, aber auch die Funk-
tionskontrolle ist bei höheren Anfor-
derungen, wie z.B. Brandschutztüren
etc., durchzuführen.

5. Baukonstruktion: Das Gebäude
ist im Hinblick auf Risse und Verfor-
mungen zu untersuchen, wobei die
Ursachen zu ermitteln sind. Nur so
können Verdachtsmomente, die auf
ein mögliches Versagen des Trag-
werks hinweisen, aufgezeigt werden.

6. Wand- und Fußbodenoberflä-
chen: Der Verschleiß der Farbbe-
schichtung der Wandoberflächen
und der Beläge der Fußbodenober-
flächen deuten auf die Inanspruch-
nahme und den Verschleiß des Bau-
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werks hin. Eine Renovierung in die-
sem Bereich stellt nicht nur eine op-
tische Maßnahme dar, sondern stellt
die Verschleißschicht des Bauwerks
wieder her.

7. Gebäudeaußenhülle: Die Außen-
hülle eines Gebäudes muß ihre Wit-
terungsbeständigkeit bewahren und
daher frei von Rissen und Abplat-
zungen sein, auch Maßnahmen zum
Schutz der Konstruktion sind zu prü-
fen. Ein wesentlicher Wartungspunkt
der Gebäudeaußenhülle sind die Öff-
nungen mit Fenstern und Türen.

Zusammenfassung
Controlling im Bau- und Immobili-

enbereich setzt ein technisches und
wirtschaftliches Controlling voraus. In
jedem Fall sind dabei technische und
wirtschaftliche Daten zu erheben, wo-
raus Erkenntnisse für das weitere stra-
tegische Vorgehen gewonnen werden
können. Dabei gibt es kein allgemein-
gültiges Konzept für das weitere Vor-
gehen, sondern für jede Immobilie
bzw. Liegenschaft muß ein individu-
eller Lösungsweg gefunden werden.
Hierzu ist die jeweilige Kontrolle er-
forderlich und die Erhebung der not-
wendigen Daten. Dabei wird deutlich,
daß erst das Facility Management um-
fassende Transparenz für das strate-
gische Immobilienmanagement lie-
fert. Kaufmännische und ingenieur-
technische Einzelbereiche werden
dabei verschmolzen, um die ganzheit-
liche Betrachtung der Immobilie zu er-
möglichen.
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